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Die Niederschlagsmessung

1. Aufstellung eines Niederschlagsmessgerätes

2. Wartung

3. Messung
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1 Aufstellung eines Niederschlagsmessgerätes

(Standortbestimmung unter Mitwirkung des LfW, Referat 14  "Hydrometeorologie")

• Halte Abstand, sonst Luv- oder Lee-Effekte

Abstand mindestens 1,5 bis 2 mal der Höhe des höchsten Gegenstandes in der Umgebung
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• Aufstellung in einer "Gartenlandschaft"

- Keine Windverwirbelung -

Büsche, Sträucher: gute Messergebnisse

aber:
Büsche, Sträucher,
Bäume wachsen

schlechte, unbrauchbare Ergebnisse
deshalb: Standortpflege
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• Schneekreuz

2 Wartung

Auffangtrichter bei Bedarf von Laub, Vogelkot und Blütenstaub befreien, alle wasser-

führenden Teile mindestens einmal wöchentlich reinigen.

Elektrik-/Elektronic-Wartung und Reparaturen erfolgen durch Betreiber  bzw. Hersteller-

firma.

3 Messung

• Hellmann'sche Niederschlagsmesser:

Ablesung um 07.30 Uhr morgens. Niederschlagsmenge wird dem Vortag zugerechnet

Verhindert im Winter das Herauswirbeln des gefallenen Schnees. Nur ein-
setzen, wenn Schneefall zu erwarten ist. Bei Regen verursacht das Schnee-
kreuz große Fehler durch Benetzung der Oberfläche und zusätzliche Ver-
dunstung.
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• Schneeniederschlagsbestimmung mit Hellmann'schen Niederschlagsmessern.

Schneeniederschlag wird mit einer definierten Wassermenge (Messzylinder) zum Schmelzen

gebracht, diese wird vom Gesamtergebnis wieder abgezogen. Man nimmt so wenig Wasser

wie möglich, so dass der Schnee in ca. 10 Min. geschmolzen ist.

Weitere Methoden der Schneeniederschlagsbestimmung:

siehe DVWK-Regel 126/1988

 z.B.: 10 mm

15 mm - 10 mm = 5 mm


